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Anhang zum Jahresabschluss 2019 der Gemeinde Meddewade 
 
Inhalt:                                                                                                                       Seite 
1. Rechtsgrundlagen, Aufgabenstellung ........................................................................ 1 
2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ................................................................. 2 
3. AKTIV – Seite der Bilanz ........................................................................................... 4 

3.1 Anlagevermögen ................................................................................................... 4 
3.1.2 Sachanlagevermögen ..................................................................................... 4 

3.2 Umlaufvermögen ................................................................................................... 6 
3.2.1 Vorräte ............................................................................................................ 6 
3.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände ...................................... 6 
3.2.3 Liquide Mittel ................................................................................................... 7 

3.3 Rechnungsabgrenzungsposten ............................................................................ 7 
4. PASSIV – Seite der Bilanz ......................................................................................... 7 

4.1 Eigenkapital .......................................................................................................... 7 
4.1.1 Allgemeine Rücklage ...................................................................................... 7 
4.1.3 Ergebnisrücklage ............................................................................................ 7 

4.2 Sonderposten ........................................................................................................ 8 
4.3 Rückstellungen ..................................................................................................... 8 
4.4 Verbindlichkeiten ................................................................................................... 8 

4.4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen ............................................. 9 
4.4.5 Verbindlichkeiten aus Infrastrukturvermögen .................................................. 9 
4.4.7 Sonstige Verbindlichkeiten .............................................................................. 9 

5. Haushaltsübertragungen ............................................................................................ 9 
6. Zusätzliche Angaben gem. § 51 (2) GemHVO-Doppik .............................................. 9 
 
 

1. Rechtsgrundlagen, Aufgabenstellung 
Die Gemeinde Meddewade hat zum 01.01.2015 ihr Rechnungswesen auf das System 
der doppelten Buchführung in Konten (Doppik) umgestellt. Gemäß § 91 GO1 hat die 
Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustel-
len, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen 
ist. Er muss unter Berücksichtigung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, 
Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln und ist zu erläutern. Der Jahresab-
schluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen 
(Ergebnis- und Finanzrechnung), der Bilanz und dem Anhang. Weiterhin ist ein Lage-
bericht beizufügen. 
 
Der Anhang ist nach der Vorschrift des § 51 GemHVO-Doppik2 zu erstellen. Im Anhang 
sind zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwen-
deten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass 
sachverständige Dritte dieses beurteilen können. Für die äußere Gestaltung des An-
hangs, seinen Aufbau und Umfang sind keine besonderen Formvorgaben vorgesehen. 
Dem Anhang sind beizufügen: 
  

                                                           
1 Gemeindeordnung Schleswig- Holstein vom 28.03.2003 in aktueller Fassung 
2 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik - GemHVO-Doppik vom 14. August 2017 in aktueller Fassung 
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• ein Anlagenspiegel, 
• ein Forderungsspiegel 
• ein Verbindlichkeitenspiegel  
• ein Lagebericht 
• eine Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen 
• eine Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften. Kom-

munalunternehmen, andere Anstalten und Wasser- und Bodenverbände 
 

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
 
Alle Vermögensgegenstände im Sinne des § 40 (2) GemHVO-Doppik werden grund-
sätzlich entsprechend den Regelungen des § 41 GemHVO-Doppik in Höhe ihrer tat-
sächlichen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Ab-
schreibungen, angesetzt. Davon abweichend werden nach Absatz 5 der Vorschrift 
Vermögensgegenstände, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnut-
zung unterliegen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten unter 150 Euro ohne 
Umsatzsteuer betragen, nicht erfasst und unmittelbar als Aufwand gebucht. 
 
Gemäß § 43 (4) GemHVO-Doppik wird für die Bestimmung der betriebsgewöhnlichen 
Nutzungsdauern die Verwaltungsvorschrift „Abschreibungen“ zur GemHVO-Doppik zu 
Grunde gelegt. Abweichend davon werden nach Absatz 3 dieser Vorschrift bewegliche 
Vermögensgegenstände, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnut-
zung unterliegen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten zwischen 150 Euro 
und 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer betragen, als so genannte Sammelposten pau-
schal erfasst und über 5 Jahre, beginnend ab dem 01.01. des laufenden Haushaltsjah-
res, ohne Rücksicht auf deren tatsächliche Nutzungsdauer abgeschrieben. Sie unter-
liegen damit nicht der regelmäßigen körperlichen Inventur. Ggf. weitere Abweichungen 
werden unter den jeweiligen Bilanzpositionen erläutert. 
 
Sowohl die aktiven als auch die passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden ge-
mäß § 49 GemHVO-Doppik mit ihrem jeweiligen Nennwert angesetzt.  
Gemäß § 40 (7) GemHVO-Doppik werden zudem geleistete Zuschüsse oder Zuwen-
dungen für Vermögensgegenstände, an denen die Gemeinde nicht das wirtschaftliche 
Eigentum hat, als aktive Rechnungsabgrenzungsposten in der Höhe des tatsächlich 
geleisteten Zuschusses oder der tatsächlich geleisteten Zuwendung angesetzt. Die so 
aktivierten Rechnungsabgrenzungsposten werden entsprechend der Vorschrift jährlich 
abgeschrieben. Die Abschreibungsdauer entspricht der Zweckbindungsfrist. Ist eine 
Zweckbindungsfrist nicht bestimmt, gilt für Grundstücke und grundstücksgleiche Rech-
te eine 25-jährige sowie für alle Weiteren eine 10-jährige Abschreibungsdauer. 
 
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie die Vorräte werden mit ih-
rem Nennwert beziffert. Nicht werthaltige Forderungen werden gesondert einzeln wert-
berichtigt.  
 
Erhaltene Zuschüsse oder Zuweisungen zur Anschaffung oder Herstellung von Ver-
mögensgegenständen werden gemäß § 40 (5) GemHVO-Doppik als Sonderposten in 
der rechtlich verbindlich zugesagten bzw. beschiedenen Höhe passiviert und jährlich 
aufgelöst. Davon ausgenommen sind Zuweisungen, die nicht aufgelöst werden sollen. 
Solche Zuweisungen sind als Sonderrücklage zu passivieren. Die aufzulösenden  
Zuschüsse oder Zuweisungen werden nach § 40 (5) Satz 3 GemHVO-Doppik in der 
Regel bei Zuschüssen und Zuweisungen für Grundstücke und grundstücksgleichen 
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Rechten über einen Zeitraum von 25 Jahren sowie bei allen anderen Zuschüssen und 
Zuweisungen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer des jeweils be-
zuschussten Vermögensgegenstandes jährlich aufgelöst. Die Auflösungsbeträge flie-
ßen dem Ergebnishaushalt als nicht zahlungswirksame Erträge zu.  
 
Erhobene Beiträge für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen 
werden gemäß § 40 (6) GemHVO-Doppik ebenfalls als Sonderposten in der erhobe-
nen Höhe passiviert und jährlich aufgelöst. Der Zeitraum der Auflösung entspricht der 
betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes, für den der Bei-
trag erhoben wurde.  
 
Der Ansatz weiterer Sonderposten nach § 50 (1) und (2) GemHVO-Doppik (Gebühren-
ausgleich kostenrechnender Einrichtungen und Treuhandvermögen) wird ggf. unter der 
Bilanzposition gesondert erläutert. 
 
Rückstellungen dürfen nur im vorgegebenen engen Rahmen des § 24 (1) GemHVO-
Doppik gebildet werden. Soweit nach Absatz 2 der Vorschrift Sonstige Rückstellungen 
in Betracht kommen, werden diese unter der Bilanzposition gesondert erläutert. 
 
Schulden aus Krediten sowie alle weiteren Verbindlichkeiten werden mit ihrem jeweili-
gen Nennwert, bzw. Erfüllungsbetrag zum Bilanzstichtag passiviert. 
 
Nicht relevante Bilanzpositionen, das heißt Positionen mit einem Wert = 0 werden zur 
besseren Übersichtlichkeit nachstehend nicht mit aufgeführt und erläutert. 
 
 
Angaben zu „Berichtigungen der Eröffnungsbilanz“ gem. § 56 GemHVO-Doppik 
 
 
Nach §56 GemHVO-Doppik dürfen Berichtigungen der Eröffnungsbilanz letztmalig im 
fünften auf die Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss vorgenommen werden. 
Dies ist für die Gemeinde Meddewade der vorliegende Jahresabschluss 2019. Alle 
bekannten noch ausstehenden Berichtigungen sind hier eingebracht worden. 
 
Zum einen war die Bewertung der Regen- und Schmutzwasserkanäle nach nochmali-
ger Prüfung durch das beratende Ingenieurbüro in Teilen zu korrigieren, zum anderen 
ergaben sich Korrekturen zur Eröffnungsbilanz aus den Bemerkungen des Gemeinde-
prüfungsamtes. Hier ist vor allem das Fehlen von Sonderposten für die Übertragung 
der Kanalanlagen im B-Plan 2 durch den Erschließungsträger zu nennen. Daneben 
waren die Herstellungskosten der Alten Schule zu niedrig angesetzt und zugehörige 
Spenden teilweise falsch bewertet. Der Gehweg an der K68 (Alte Dorfstraße) und der 
Sportplatz wurden mit einem Erinnerungswert von 1,- EUR nachträglich aktiviert. 
 
Die Korrekturen führen zu folgenden ergebnisneutralen Wertänderungen: 
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3. AKTIV – Seite der Bilanz 
 
Von den dargestellten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde nicht abgewi-
chen.  
 

3.1 Anlagevermögen 
Die detaillierte Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel 
für das Haushaltsjahr 2019. 
 
 

3.1.2 Sachanlagevermögen 
Soweit nachstehend nicht gesondert erwähnt, haben die Bilanzpositionen bis auf die 
reguläre Abschreibung keine Veränderung erfahren. 
 
 
3.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  
 
Flurstücke mit unterschiedlicher Nutzung werden als ein Vermögensgegenstand er-
fasst und dieser der Flurstücksart mit der überwiegenden Nutzung zugeordnet.  
Diese Flurstücke unterliegen keiner Abschreibung für Abnutzung. 
 
 
 
3.1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 
 
Zu den bebauten Grundstücken gehören die Flurstücke, Gebäude und Außenanlagen. 
Flurstücke, auf denen sich Gebäude befinden, auch wenn der Gebäudeanteil sehr ge-
ring ist, werden in der Bilanz als bebaute Grundstücke ausgewiesen.  
 
Änderungen 2019 nur durch planmäßige Abschreibungen bzw. Korrekturen der Eröff-
nugnsbilanz. 

Anlagengut Bezeichnung Konto Veränderung Kommentar
242-243 Regenwasserkanal Hörn 0440000 2.622,20 €-      Wert in EÖB durch Formelfehler zu hoch
244-254 Regenwasserkanal Parkweg 0440000 13.140,13 €-    Wert in EÖB durch Formelfehler zu hoch

255 Regenwasserkanal Schellsollbek 0440000 127,51 €-         Wert in EÖB durch Formelfehler zu hoch
256-257 Regenwasserkanal Schloßweg 0440000 4.269,92 €-      Wert in EÖB durch Formelfehler zu hoch
393-400 Schmutzwasserkanal Parkweg 0440000 11.444,70 €-    Wert in EÖB durch Formelfehler zu hoch
401-402 Schmutzwasserkanal Schloßweg 0440000 4.094,58 €-      Wert in EÖB durch Formelfehler zu hoch
230-241 Korrektur AHK Regenwasserkanal Bäckerweg/Meiereiweg 0440000 4.886,42 €      Kosten in EÖB nicht vollständig verteilt
379-392 Korrektur AHK Schmutzwasserkanal Bäckerweg/Meiereiweg 0440000 5.277,01 €      Kosten in EÖB nicht vollständig verteilt

517 Abgang Zuschuss Sparkasse 2317000 1.400,92 €      Zuschuss nicht für Gebäude sondern für Stühle
146 Nachaktivierung AG 146 Alte Schule 0342000 23.381,83 €    GPA-Bemerkung Nr. 16, div. Änderungen 
516 Erhöhung Zuschuss Förderverein Alte Schule 2318000 12.648,65 €-    Zuschüsse 2007 und 2008 fehlten in EÖB
667 Abgang Wasserenthärtungsanlage Kindergarten 0700000 2.636,92 €-      Wert und Nutzungsdauer zu hoch in EÖB
815 Neueinstellung Zuschuss SOEX Alte Schule 2317000 656,02 €-         War mit AHK Alte Schule verrechnet
816 SoPo SW B-Plan 2 / Erschließung Schönwaldt AG 816 2332000 131.845,42 €-  Fehlte in EÖB
817 SoPo RW B-Plan 2 / Erschließung Schönwaldt 2331000 86.867,23 €-    Fehlte in EÖB
818 SoPo SW Fa. Paech AG 818 2332000 51.129,19 €-    Fehlte in EÖB
819 Gehweg K68 0450000 1,00 €             Aktivierung Erinnerungswert / GPA-Bericht Nr. 29
820 Korrektur EÖB / Aktivierung Sportplatz 0332000 1,00 €             Aktivierung Erinnerungswert / GPA-Bericht Nr. 12

Veränderung Eigenkapital -286.534,29 €
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3.1.2.3 Infrastrukturvermögen 
Die Bilanzposition umfasst die öffentlichen Einrichtungen, die im engeren Sinne eine 
Grundversorgung für das Leben in der Kommune bilden. Dazu gehören Grundstücke 
mit Straßen, Wegen und Plätzen, Brücken, sonstige Verkehrseinrichtungen und -an-
lagen sowie Versorgungseinrichtungen wie Kanalisation, Energie- und Wasserversor-
gung. 
 
Der Grund und Boden ist auch hier gesondert von den Aufbauten, Einrichtungen, An-
lagen usw. zu bewerten und auszuweisen 
 
Der Anteil der Gemeinde für Anschaffungen der Klärwärter beim Amt Bad Oldesloe-
Land betrug 153,10 EUR.  
 
 
3.1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden 
Ausgewiesen werden die Werte von Bushaltestellen, die grundsätzlich zur Position 
„Sonstige Bauten des „Infrastrukturvermögens“ gehören. Die bilanzierten Bushaltestel-
len stehen auf Grundstücken des Kreises Stormarn. Da es sich hier um bauliche Anla-
gen der Gemeinde Meddewade auf fremden Grundstücken handelt, sind sie unter der 
Bilanzposition „Bauten auf fremdem Grund und Boden“ auszuweisen. Bushaltestellen 
sind keine Gebäude, aber selbstständige bauliche Einheiten. 
 
 
3.1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 
Zu den Kunstgegenständen gehören Gegenstände (Gemälde, Skulpturen usw.), die 
als Kunstwerke anerkannt sind. Auch Archivarien im gemeindlichen Archiv können un-
ter die Kunstgegenstände fallen. 
Kulturdenkmäler sind Baudenkmäler, die als bauliche Anlagen nicht zu den Gebäuden 
gehören und Bodendenkmäler (z.B. Kriegerdenkmäler, Ehrenfriedhöfe, Säulen). 
 
 
3.1.2.6 Maschinen, technische Anlagen Fahrzeuge 
 
 
Anschaffungen gab es nur im Wertebereich der so genannten „Sammelposten“, sprich 
bewegliche Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten zwischen 150,- und 
1.000,- EUR netto: 
 
Freiwillige Feuerwehr   9.956,25 EUR 
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3.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 
 
Außer planmäßiger Abschreibungen keine Veränderungen im Haushaltsjahr. 
 

 

3.2 Umlaufvermögen 
 

3.2.1 Vorräte 
Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren bestehen in der Gemeinde Med-
dewade nicht. Die Gemeinde verfügt zum Bilanzstichtag über keine zum Verkauf ste-
henden Grundstücke. 
 

3.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 
Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit den Nennbeträ-
gen berücksichtigt worden. Forderungsausfälle sind durch angemessene Wertberichti-
gungen berücksichtigt. Details sind dem Forderungsspiegel (Anlage) zu entnehmen. 
 
Im Einzelnen umfassen die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände: 
 
3.2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (Position: 161). Sie set-
zen sich aus den so genannten Kassenresten zusammen und werden gemäß ihrer 
rechtlichen Zuordnung auf den entsprechenden Bilanzkonten ausgewiesen. Bei diesen 
Forderungen handelt es sich um tatsächliche monetäre Forderungen.  
Die öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen umfassen zum Bilanz-
stichtag überwiegend Forderungen aus Konzessionsabgaben, Nachzahlungszinsen 
und Benutzungsgebühren. 
 
3.2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Position: 169) enthalten überwie-
gend Forderungen aus der Erhebung der Realsteuern (vor allem Gewerbesteuer) und 
Kostenausgleichszahlungen für Kindergartenbetreuung. 
 
3.2.2.5 Bei den Sonstigen Vermögensgegenständen (Position: 178) sind Forderungen 
aus Vorjahresabgrenzungen gebucht. Zum Ausweis der periodengerechten Abgren-
zung von Forderungen werden Vorjahresabgrenzungsbuchungen ausgewiesen. Es 
handelt sich dabei um Forderungen, die im Jahr 2020 fällig geworden, jedoch wirt-
schaftlich dem Jahr 2019 zuzuordnen sind. Sie wurden damit im Jahr 2020 liquiditäts-
wirksam. Die Ergebnisrechnung des Jahres 2019 wurde allerdings durch entsprechen-
de Ausgleichsbuchungen um diese Erträge ergänzt. Eine Einzelwertberichtigung ist für 
diese Forderungen folglich nicht erforderlich. 
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3.2.3 Liquide Mittel 
Als liquide Mittel werden die Forderungen gegenüber der Einheitskasse ausgewiesen. 
Gemäß § 3 (2) Amtsordnung führt die Amtskasse die Geldbestände der Gemeinden 
des Amtes Bad Oldesloe-Land und der Verbände. Deshalb verfügt die Gemeinde 
Meddewade nicht über eigene Girokonten oder Barkassen. 
Der Bestand an liquiden Mitteln wird bei amtsangehörigen Gemeinden aufgrund des 
Systems der Einheitskasse grundsätzlich in der Bilanz des Amtes Bad Oldesloe-Land 
geführt. Mit dem Erlass des Innenministeriums S-H vom 08.09.2014 wird klargestellt, 
dass bei doppischer Buchführung spätestens ab 2016 alle Ein- und Auszahlungen, 
welche das Amt für eine amtsangehörige Gemeinde vornimmt, auch in der Finanz-
rechnung der Gemeinde zu buchen sind. 
 
Zum 31.12.2019 hatte die Gemeinde Meddewade gegenüber der Amtskasse Forde-
rungen in Höhe von 378.501,58 EUR. Darin ist auch die Abschreibungsrücklage für 
den Gebührenhaushalt Schmutzwasser in Höhe von 45.451,00 EUR enthalten. 
 

3.3 Rechnungsabgrenzungsposten 
Für das Folgejahr vorab geleistete Zahlungen (Alarmierung Feuerwehr) werden auf 
dem Konto 1911530 ausgewiesen. 
 
Die als Rechnungsabgrenzungsposten aktivierten Zuweisungen und Zuschüsse kön-
nen aus dem Anlagenspiegel entnommen werden. Der Ansatz erfolgt in der tatsächlich 
geleisteten Höhe abzüglich Abschreibungen. 
 
 
 

4. PASSIV – Seite der Bilanz 

4.1 Eigenkapital 

4.1.1 Allgemeine Rücklage 
Die Höhe der allgemeinen Rücklage bestimmt sich rechnerisch als Unterschiedsbetrag 
zwischen dem Gesamtvermögen auf der einen Seite und der Summe der Ergebnis-
rücklage, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungs-
abgrenzungsposten auf der anderen Seite. Sie bildet damit den Gegenwert zum  
Vermögen und ist daher nicht als „Geldrücklage“ im kameralen Sinne zu verstehen. 
Die Allgemeine Rücklage verringert sich aufgrund der Korrekturen der Eröffnugnsbi-
lanz um 243.554,15 EUR und beträgt zum 31.12.2019 1.388.542,21 EUR. 
 

4.1.3 Ergebnisrücklage 
Gem. § 26 GemHVO-Doppik dient die Ergebnisrücklage dem Ausgleich eines Fehlbe-
trages bzw. der Aufnahme eines Jahresüberschusses aus der Ergebnisrechnung. Sie 
darf gemäß § 25 Abs. 3 GemHVO-Doppik höchstens 33 % und soll mindestens 10 % 
der Allgemeinen Rücklage betragen. 
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Die anzusetzende Ergebnisrücklage wird sich ausgehend vom Stand 01.01.2019 wie 
folgt verändern: 
 
Stand 01.01.2019: 158.922,55 EUR 
Korrektur Eröffnungsbilanz -42.980,14 EUR 
Zunahme Verwendung Ergebnis 2018 26.481,76 EUR 
Stand 31.12.2019 142.424,17 EUR 
 
Abnahme Verwendung Ergebnis 2019 -948,24 EUR 
Stand 31.12.2020 141.475,93 EUR 
 
 
 
Zum Bilanzstichtag 31.12.2019 beträgt die Ergebnisrücklage 10,26 % der Allgemeinen 
Rücklage und wird vorbehaltlich des Beschlusses des Jahresabschlusses auf 10,19 % 
sinken (Jahresfehlbetrag -948,24 EUR) Sie liegt damit innerhalb der geforderten Gren-
zen. 
 

4.2 Sonderposten 
Gemäß § 40 (5) GemHVO-Doppik sind erhaltene zweckgebundenen Zuweisungen und 
Zuschüsse für die Anschaffung oder Herstellung von zu aktivierenden Anlagevermö-
gen als Sonderposten zu passivieren, soweit sie aufgelöst werden sollen. 
 
Veränderungen ergaben sich vor allem durch die Korrekturen der Eröffnungsbilanz. Als 
neue Sonderposten 2019 wurden drei Spenden für die Feuerwehr bzw. die Alte Schule 
bilanziert. 
 
Der Sonderposten für Gebührenausgleich wurde aufgelöst. Damit sind 16.827,05 EUR 
dem Gebührenhaushalt Schmutzwasser zugeführt worden. 
 

4.3 Rückstellungen 
Nach § 24 GemHVO-Doppik dürfen, bzw. müssen Rückstellungen nur für bestimmte 
Geschäftsvorfälle gebildet werden. Aktuell ist mit weiter steigenden Kosten für die Ent-
sorgung von Klärschlamm zu rechnen. Der Rückstellung für die Klärteichentschlam-
mung wurden daher 10.860 EUR zugeführt. Diese beträgt nunmehr 11.410,58 EUR.  
 
Weitere Sachverhalte zur Bildung von Rückstellungen liegen nicht vor. 
 
 

4.4 Verbindlichkeiten 
Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag am 
Bilanzstichtag. Verbindlichkeiten in fremder Währung bestanden am Bilanzstichtag 
nicht. 
 
Einzelheiten sind dem Verbindlichkeitenspiegel zu entnehmen. Der Bilanzausweis der 
Verbindlichkeiten orientiert sich im Wesentlichen an den Arten der Verbindlichkeiten 
(Ursprung). 
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4.4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 
Im Jahr 2019 wurden Kredite in Höhe von 38.333,21 EUR getilgt. Es ergibt sich ein 
Endbestand von 552.121,39 EUR: 
 
 

 
 
 
 

4.4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 
Ausgewiesen werden 2019 aktivierte aber erst 2020 bezahlte Vermögensgegenstände. 
 
 

4.4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 
Bei der Position handelt es sich um Abgrenzung von Verbindlichkeiten aus Leistungen 
Dritter, die wirtschaftlich dem Jahr 2019 zuzuordnen, jedoch erst im Jahr 2020 in 
Rechnung gestellt worden sind. Die Verbindlichkeiten wurden im Jahr 2020 liquiditäts-
wirksam zu Lasten des Jahres 2020 beglichen. In der Ergebnisrechnung 2019 wurden 
die Aufwendungen durch entsprechende Abgrenzungen dem Jahr 2019 zugerechnet 
und damit die Ergebnisrechnung 2020 um diese Aufwendungen entlastet. 
 
Daneben werden Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern ausgewiesen (Sicher-
heitseinbehalte, Wassergeld und Vogelschießen). 
 
 

5. Haushaltsübertragungen 
Die Möglichkeit, nach § 23 GemHVO-Doppik Haushaltsmittel zu übertragen, wurde im 
Jahresabschluss 2019 in Höhe von 140.000 EUR genutzt. Die Mittel waren als Investi-
tionskostenzuschuss für den Kindergarten Rethwisch eingeplant. 
 
 

6. Zusätzliche Angaben gem. § 51 (2) GemHVO-Doppik 
Gesondert anzugeben und zu erläutern sind: 
 
§ 51 (2) Nr. 1 GemHVO-Doppik  
Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragsla-
ge der Gemeinde vermittelt liegen nicht vor! 
  

Anfangsbestand Zinssatz Zinsen Tilgung Endbestand Ende der Restschuld
2019 2019 2019 2019 Zinsfestsetzung Ende Zinsbindung

Sparkasse Holstein 225.299,89 € 2,83% 6.188,07 € 17.811,93 € 207.487,96 € 30.12.2029 0,00 €

KfW 193.945,00 € 0,66% 1.251,38 € 11.580,00 € 182.365,00 € 15.11.2025 112.885,00 €

Investitionsbank S-H 171.209,71 € 0,87% 1.458,72 € 8.941,28 € 162.268,43 € 30.09.2027 90.277,95 €

Summe 590.454,60 € 8.898,17 € 38.333,21 € 552.121,39 €

Kreditinstitut
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§ 51 (2) Nr. 2 GemHVO-Doppik 
Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Be-
wertungs- und Bilanzierungsmethoden. 
Abweichungen liegen nicht vor! 
 
§ 51 (2) Nr. 3 GemHVO-Doppik 
Angaben zu den Positionen „Sonderrücklage“, „Sonderposten“ und „Sonstige Rückstel-
lungen“, sofern es sich um wesentliche Beträge handelt. 
Keine wesentlichen Beträge zu denen Angaben notwendig sind. 
 
§ 51 (2) Nr. 4 GemHVO-Doppik 
Abweichungen von der linearen Abschreibung sowie von der Abschreibungstabelle bei 
der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen.  
Von der vorgeschriebenen Abschreibungstabelle wurde nicht abgewichen. 
 
§ 51 (2) Nr. 5 GemHVO-Doppik 
Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen. 
Solche Sachverhalte lagen zum Bilanzstichtag nicht vor! 
 
§ 51 (2) Nr. 6 GemHVO-Doppik 
Art und Umfang derivativer Finanzinstrumente. 
Bei derivaten Finanzinstrumenten handelt es sich um Termingeschäfte aufgrund be-
stimmter Basiswerte. Derivate Finanzinstrumente werden nicht genutzt. 
 
§ 51 (2) Nr. 7 GemHVO-Doppik 
Umrechnung von Fremdwährungen. 
Es werden weder Forderungen noch Verbindlichkeiten in Fremdwährungen geführt. 
 
§ 51 (2) Nr. 8 GemHVO-Doppik 
Eine bestehende Trägerschaft an einer öffentlich-rechtlichen Sparkasse oder die Mit-
gliedschaft in einem Sparkassenzweckverband, sofern die öffentlich-rechtliche Spar-
kasse über Stammkapital verfügt. 
Weder Trägerschaft noch Mitgliedschaft besteht. 
 
§ 51 (2) Nr. 9 GemHVO-Doppik 
Keine weiteren Angaben, die nach Vorschriften der Gemeindeordnung oder dieser 
Verordnung für den Anhang vorgesehen sind. 
 
Zum Bilanzstichtag bestehen keine Verpflichtungen aus übernommenen Bürgschaften. 
 
 
 
6.1. Mitgliedschaften gem. § 55 (3) GemHVO-Doppik: 
Die Gemeinde Meddewade ist Mitglied des Wasserbeschaffungsverbandes Reinfeld-
Land. Da die Gemeinde Meddewade bei der Gründung des Verbandes kein Vermögen 
eingebracht hat, darf diesbezüglich kein Sondervermögen bilanziert werden. Insofern 
wird an dieser Stelle auf die Mitgliedschaft gem. § 55 (3) GemHVO-Doppik hingewie-
sen.  
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Eine weitere Mitgliedschaft besteht im Schulverband Bad Oldesloe. Folgende Umlagen 
wurden von der Gemeinde in den letzten Jahren geleistet: 
 
 2017 2018 2019 
Schulverband Bad Oldesloe 71.324,66 € 84.932,14 € 96.659,00 € 
 
 
Als Grundstückseigentümerin ist die Gemeinde Mitglied im WBV Trave. 
 
 
 
Der Stellenplan weist zum 01.01.2020 insgesamt 1,96 Stellen aus. 
 
 
Aufgestellt: 
 
Bad Oldesloe, 25.06.2021 
 
 
 
 
 
 Schulze-Weber  
 - Leiter Finanzen des Amtes Bad Oldesloe-Land - 
 
 
 
 
 
 
 Bauer 
 - Bürgermeister -  
 
 
 
 
Anlagen 
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Anlage 28 
Muster zu § 51 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO-Doppik 

 

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesell-  
schaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame  
Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, andere Anstalten, die  

von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-  
rechtlichen Sparkassen, Wasser- und Bodenverbände 

Name Stamm- 
kapital 

Anteil der Gemeinde 
am Stammkapital 

Gewinnabführung (+)  
Verlustabdeckung (-)  

Umlagen (-) 

Jahreser-  
gebnis 1 
in TEUR 

   in TEUR in TEUR % Vorvor-  
jahr  

in TEUR 

Vorjahr 
in 

TEUR 

Haus-  
haltsjahr  
in TEUR 

Haus-  
haltsjahr  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

I. Sondervermögen               
1)                 
2)                 

II. Zweckverbände               
1)  SV Bad Oldesloe ---- ---- ---- -71 -85 -97 176 
2)                 

III. Gesellschaften               
1)                 
2)                 
IV. Kommunalunternehmen nach 
§ 106 a GO 

              

1)                 
2)                 
V. gemeinsame Kommunalun-  
ternehmen nach § 19 b GkZ 

              

1)                 
2)                 
Vl. anderen Anstalten, die von 
der Gemeinde getragen werden, 
mit Ausnahme der öffentlich-
rechtlichen Sparkassen 

              

1)                 
2)                 

 

Nachrichtlich: 
Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden 
 
- Wasser- und Bodenverband Trave 

1 ergeben sich durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Ergebnisplan der Folgejahre, ist zusätzlich 
der Ergebnisplan für die Folgejahre anzupassen
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1. Einleitung 
Gemäß § 44 Abs. 1 GemHVO-Doppik S.- H. hat die Gemeinde zum Schluss eines Haushalts-
jahres unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung einen Jahresabschluss 
zu erstellen. Nach Absatz 2 der Vorschrift ist der Lagebericht Teil dieses Jahresabschlusses. 
Er soll gemäß § 52 GemHVO-Doppik einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des 
Jahresabschlusses sowie Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haus-
haltsjahr geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt 
wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung ist zu berichten. Darüber hinaus hat der La-
gebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfül-
lung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- 
und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. Auch auf die Chancen und Risiken für die künftige 
Entwicklung der Gemeinde ist einzugehen, zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben. 

2. Darlegung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage 

2.1 Überblick 
 
Die Gemeinde Meddewade weist zum 31.12.2019 einen Jahresfehlbetrag von -948,24 EUR 
aus. Der Haushaltsplan hatte einen Jahresfehlbetrag von -122.400 EUR erwartet. 
 
Zur Verbesserung haben diverse Ertrags- und Aufwandspositionen beigetragen. Hervorzuhe-
ben sind höhere Gewerbesteuereinnahmen (ca. 42.000 EUR) und geringere Kindergartenkos-
tenbeiträge (ca. 52.000 EUR).  
 
 
Die Bilanzsumme der Gemeinde Meddewade beläuft sich zum 31.12.2019 auf  
3.209.002,12 EUR.  
 
Die Finanzrechnung 2019 schließt mit einem Bestand an Geldmitteln in Höhe von  
378.501,58 EUR ab. Dieser Betrag wird als Forderung gegenüber der Amtskasse ausgewie-
sen.  
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2.1 Überblick Gesamtergebnis: 
Die Ergebnisrechnung des Jahres 2019 stellt sich im Vergleich zur Planung zu-
sammenfassend wie folgt dar: 
 

 
 
 
 
Aus dem Überblick der Ergebnisrechnung ist zu erkennen, dass in Summe vor allem die 
Mehrerträge für die Ergebnisverbesserung verantwortlich sind.  
 
Die wesentlichen Erträge und Aufwendungen sind den folgenden Darstellungen zu entneh-
men. 
 

2.2 Erträge 
Nachstehend eine Darstellung der wichtigsten Ertragspositionen: 
 

 
 
 
  

Bezeichnung Ist- Vorjahr           
€

Plan 2019            
€

Ergebnis 2019
€

Abweichung 
Plan-Ist                  

€
Ordentliche Erträge 1.296.063,17 1.252.000,00 1.359.579,03 107.579,03 
Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 
Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 
Gesamterträge 1.296.063,17 1.252.000,00 1.359.579,03 107.579,03 
Ordentliche Aufwendungen 1.256.580,44 1.363.900,00 1.348.306,60 -15.593,40 
Außerordentliche Aufwendungen 3.379,09 0,00 1.944,00 1.944,00 
Finanzaufwendungen 9.621,88 10.500,00 10.276,67 -223,33 
Gesamtaufwendungen 1.269.581,41 1.374.400,00 1.360.527,27 -13.872,73 
Jahresergebnis          26.481,76 € -122.400,00 -948,24 121.451,76 

Bezeichnung Ist- Vorjahr           
€

Plan 2019             
€

Ergebnis 2019
€

Abweichung 
Plan- Ist                  

€
Grundsteuer B 106.541,32       102.000,00       108.088,83       6.088,83           
Gewerbesteuer  127.544,57       80.000,00         121.987,35       41.987,35         
Gemeindeanteil Einkommensteuer 503.258,00       540.000,00       546.897,00       6.897,00           
Gemeindeanteil Umsatzsteuer 6.709,00           6.400,00           7.445,00           1.045,00           
Hundesteuer 6.097,50           6.000,00           6.010,00           10,00                 
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 43.908,00         45.000,00         47.832,00         2.832,00           
Schlüsselzuweisungen 231.984,00       260.000,00       266.208,00       6.208,00           
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                                                                                                                123.201,00       119.000,00       128.026,50       9.026,50           
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 25.683,05         23.800,00         43.942,81         20.142,81         
Mieten und Pachten 45.540,06         44.800,00         45.416,32         616,32               
Kostenerstattungen private Unternehmen 3.623,04           100,00               6.062,23           5.962,23           
Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche 24.832,33         -                      -                      -                      
Erträge aus Kostenerstattungen Planungskosten 6.569,99           -                      -                      -                      
Konzessionsabgaben 21.842,82         19.000,00         21.890,70         2.890,70           

Wesentliche Erträge > 5.000 € in 2019 1.276.441,02    1.245.100,00    1.331.171,66    86.071,66         

Gesamterträge 1.296.063,17    1.252.000,00    1.359.579,03    107.579,03       
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2.3 Aufwendungen 
In der nachfolgenden Übersicht werden die wichtigsten Aufwandspositionen dargestellt.  
 

 
 
 
 

3. Abschluss kostenrechnende Einrichtung Schmutzwasserbeseitigung  
 
Die Gemeinde Meddewade betreibt die Schmutzwasserbeseitigung als kostenrechnende Ein-
richtung. Diese sind nach Kommunalabgabengesetz kostendeckend zu führen. 
 
Die Schmutzwasserbeseitigung schließt am Ende des Wirtschaftsjahres wie folgt ab (in €): 
 

 
 
 
 
 

Bezeichnung Ist- Vorjahr           
€

Plan 2019             
€

Ergebnis 2019
€

Abweichung 
Plan- Ist                  

€
Personalaufwendungen 39.969,48         47.000,00         42.602,34        4.397,66 -          
Unterhaltung des sonst. Unbewegl. Vermögens 48.124,88         81.600,00         86.145,46        4.545,46           
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen 42.502,04         45.600,00         46.420,69        820,69               
Klärschlammabfuhr 14.958,33         21.000,00         28.332,18        7.332,18           
Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche 138.837,51       142.900,00       146.647,94      3.747,94           
Zuschuss Tagespflege 22.773,00         30.000,00         34.619,50        4.619,50           
Gewerbesteuerumlage 28.493,00         16.300,00         25.274,00        8.974,00           
Kreisumlage 298.189,32       319.400,00       312.021,72      7.378,28 -          
Amtsumlage 177.560,00       188.400,00       188.374,00      26,00 -                
Schulverbandsumlage 84.932,14         96.700,00         96.659,00        41,00 -                
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 17.847,88         17.600,00         17.515,92        84,08 -                
Erstattungen von Aufwendungen von Dritten 129.369,30       177.000,00       138.281,35      38.718,65 -        
Rückstellung Klärschlammabfuhr -                      -                      10.860,00        10.860,00         
Abschreibungen auf Sachanlagevermögen 131.292,01       123.800,00       124.061,78      261,78               

Wesentliche Aufwendungen > 10.000 € in 2019 1.275.028,66    1.274.500,00    1.236.869,62  37.630,38 -        

 Gesamtaufwendungen 1.269.581,41    1.374.400,00    1.360.527,27  13.872,73 -        

Jahr Benutzungs-
gebühren

sonstige 
Einnahmen 

ohne 
Entnahme aus 

der 
Gebührenaus-
gleichsrücklage

Einnahmen 
gesamt

Ausgaben ohne 
Abschreibungen,
Rückstellungen 
u.  Zuführung zur 
Gebührenaus-
gleichsrücklage

Ergebnis vor 
Abschreibungen

bilanzielle       
Abschreibungen

erwirtschaftete 
Abschreibungen Ergebnis

2017 114.789,50 940,95 115.730,45 76.900,86 38.829,59 24.346,29 24.346,29 14.483,30

2018 120.491,00 1.528,44 122.019,44 76.998,34 45.021,10 25.901,44 25.901,44 19.119,66

2019 120.236,50 2.933,78 123.170,28 99.135,17 24.035,11 24.542,94 24.542,94 -507,83

Plan 115.000,00 700,00 115.700,00 88.700,00 27.000,00 25.600,00 25.600,00 1.400,00

Veränd. 5.236,50 2.233,78 7.470,28 10.435,17 -2.964,89 -1.057,06 -1.057,06 -1.907,83
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Auf Basis der Haushaltsrechnung beträgt das Jahresergebnis für den Gebührenhaushalt zu-
nächst -507,83 EUR.  
 
Die Nachkalkulation für das Jahr 2019 hat ein Defizit von -5.963,64 EUR ermittelt. Es wird vor-
geschlagen, dieses Defizit durch Auflösung des Sonderpostens für Gebührenausgleich zu de-
cken (16.827,05 EUR). Der dann verbleibende Überschuss von 10.860,- EUR sollte der Rück-
stellung für später entstehende Kosten (Rückstellung für Klärteichentschlammung) zugeführt 
werden, da die Kosten für die Entsorgung von Klärschlamm gerade stark ansteigen. 
 
 
 
Abschreibungsrücklage: 
 
In der Kameralistik wurden nach § 19 Abs. 4 Ziffer 2 GemHVO Abschreibungsrücklagen für 
kostenrechnende Einrichtungen gebildet. Für die Doppik ist in den Erläuterungen zu § 24 
GemHVO-Doppik geregelt, dass die Abschreibungsrücklage entfällt. 
 
Dienten Rücklagen nach kameralen Recht der Ansammlung von Mitteln für bestimmte Zwecke, 
sind Rücklagen in der Doppik Gliederungsbestandteil des Eigenkapitals auf der Passivseite 
der Bilanz. Die Passivseite hat dabei die Funktion, allgemein die Finanzierung (Mittelherkunft) 
des auf der Aktivseite aufgestellten Vermögens (Mittelverwendung) aufzuzeigen. Eine direkte 
Verbindung von einzelnen Positionen der Aktivseite mit einzelnen Positionen der Passivseite 
gibt es im doppischen Haushaltsrecht somit nicht.  
 
Bei der Abschreibungsrücklage handelt es sich um den Rückfluss der Beitrags- und Zuwei-
sungsanteile über die erwirtschafteten Abschreibungen als Gebührenbestandteil. In der Bilanz 
findet über die Zeit lediglich ein Aktivtausch statt (Anlagevermögen in liquide Mittel).  
Die Gemeinde muss folglich im Blick behalten, dass die liquiden Mittel auch erwirtschaftete 
Gelder für die Abwassereinrichtung beinhalten. 
 
Der von Dritten finanzierte Anteil der Schmutzwasserbeseitigungsanlagen (Beiträge und Zu-
weisungen) beträgt 37 %.  
Von den 2019  erwirtschafteten Abschreibungen (24.542,94 EUR) sind daher 9.059,00 EUR 
der Abschreibungsrücklage zuzuführen, die somit am 31.12.2019 einen Bestand von  
45.451,00 EUR ausweist. 
 
Der Betrag von 45.451,00 EUR ist gedanklich bei den Forderungen gegenüber der Amtskasse 
abzuziehen. 
 
Ein Sonderposten für Gebührenausgleich wird zum 31.12.2019 nicht mehr bilanziert. Die Klär-
schlammrückstellung weist die zugeführten 10.860,- EUR aus. 
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4. Liquidität 
Die nachstehende Übersicht zeigt die Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr 2019 auf. Ab  
dem Jahr 2015 werden in der Finanzrechnung alle Ein- und Auszahlungen der kasseninternen 
Verrechnung der liquiden Mittel mit der Einheitskasse des Amtes geführt.  
 

 
 
 
 
 

5. Investitionen 
Im Haushaltsjahr 2019 sind Investitionen mit einem Volumen von 10.886,90 EUR realisiert 
worden, die sich betragsmäßig wie folgt auf die einzelnen Produkte aufgliedern:  
 

 
 
 
  

Bezeichnung Ist- Vorjahr Plan 2019            
in €

Ergebnis 2019
in €

Abweichung     
Plan-Ist

Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.293.091,47    1.228.200,00    1.331.019,08    102.819,08       

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  1.152.382,92    1.247.200,00    1.189.506,73    57.693,27 -        

Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit 140.708,55       19.000,00 -        141.512,35       160.512,35       

Einzahlung aus Investitionstätigkeiten 1.716,62           -                      -                      -                      

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 25.033,85         170.000,00       10.886,90         159.113,10 -      

Saldo aus Investitionstätigkeit 23.317,23 -        170.000,00 -      10.886,90 -        159.113,10       

Saldo aus fremden Finanzmitteln 8.174,79           -                      1.976,62           1.976,62           

Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37.686,93 -        97.400,00         38.333,21 -        135.733,21 -      

Bestand an Geld am 31.12. 284.232,72       192.632,72       378.501,58       185.868,86       

Änderung des Bestandes an Geld: 87.879,18         91.600,00 -        94.268,86         185.868,86       

Produkt Maßnahme / Bezeichnung Plan 2019            
in €

Ergebnis 2019
in €

Abweichung 
Plan - IST                 

in €
12600 Feuerwehr 6.000,00 9.956,25 3.956,25

12600 Erwerb von Maschinen, technische Anlagen inkl. Sammelposten 6.000,00 9.956,25 3.956,25

36500 Tageeseinrichtungen für Kinder 140.000,00 0,00 -140.000,00 

36500 Investitionszuschüsse 140.000,00 0,00 -140.000,00 

53810 Schmutzwasser 24.000,00 153,10 -23.846,90 

53810 Erwerb Abwasserbeseitigungsanlagen 22.200,00 0,00 -22.200,00 

53810 Anschaffungen Klärwärter 1.800,00 153,10 -1.646,90 

57310 Gemeinschaftshaus Alte Schule 0,00 777,55 777,55 

57310 Erwerb von Sammelposten 0,00 777,55 777,55 

GESAMT 170.000,00 10.886,90 -159.113,10 
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6. Vermögens- und Schuldenlage 
Die Bilanzsumme der Gemeinde Meddewade zum 31.12.2019 beträgt 3.209.002,12 EUR. Sie 
sinkt gegenüber dem Vorjahr um -48.628,52 EUR. Das Vermögen der Gemeinde ist somit mit 
Abschluss des Haushaltsjahres 2019 um diese Summe niedriger. Dies ist in den planmäßigen 
Abschreibungen und den Korrekturen der Eröffnungsbilanz begründet. 
 
Langfristige Verbindlichkeiten (Kredite für Investitionen mit einer Laufzeit > 5 Jahren) weist die 
Gemeinde Meddewade zum Bilanzstichtag in Höhe von 552.121,39 EUR aus. 
 
Die Einzelheiten ergeben sich aus dem Verbindlichkeitenspiegel bzw. dem Anhang. 
 
 

6.1 AKTIV-Seite 
Das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen, welches die Mittelverwendung der Gemeinde 
darstellt, setzt sich mit 86,2 % aus langfristigen und schwer liquidierbaren Anlagevermögen 
zusammen. Innerhalb des Sachanlagevermögens bildet das Infrastrukturvermögen den größ-
ten Posten. 
 
Für die kurz- und mittelfristige Finanzierung der gemeindlichen Tätigkeit verbleiben insoweit 
die Mittel aus den Forderungen und den liquiden Mitteln der Gemeinde und damit 12,5 % des 
Gesamtvermögens. Details der Forderungszusammensetzung sind dem Forderungsspiegel zu 
entnehmen. 
 

 
 
 
Im Berichtsjahr sinkt der Wertansatz des Anlagevermögens (langfristig gebundenes Vermö-
gen) um -117.648,28 EUR. Dies ist auf die planmäßigen Abschreibungen zurückzuführen. Der 
Wert des Umlaufvermögens (kurzfristig gebundenes Vermögen) ist aufgrund des Zuwachses 
bei liquiden Mitteln um 72.657,89 EUR gestiegen.  
  

Aktiva
€ % € %

1. Anlagevermögen 2.765.658,94    86,2% 2.883.307,22    88,5%
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände -                      0,0% -                      0,0%
1.2 Sachanlagen 2.765.658,94    100,0% 2.883.307,22    100,0%
1.3 Finanzanlagen -                      0,0% -                      0,0%

2. Umlaufvermögen 402.518,41       12,5% 329.860,52       10,1%
2.1 Vorräte -                      0,0% -                      0,0%
2.2 Forderungen, sonstige Vermögensgegenst. 24.016,83         6,0% 45.627,80         13,8%
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens -                      0,0% -                      0,0%
2.4 Liquide Mittel 378.501,58       94,0% 284.232,72       86,2%

Summe Aktiva 3.209.002,12    100,0% 3.257.630,64    100,0%

Bilanz 31.12.19 Bilanz Vorjahr 31.12.18

44.462,90         1,4%3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 40.824,77         1,3%
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6.2 PASSIV- Seite 
Die Passivseite der Bilanz dokumentiert die Mittelherkunft für die Gemeinde. 
 
Mit 47,7 % an Eigenkapital, sowie zu 31,8 % aus Zuschüssen und Zuwendungen Dritter und 
mit insgesamt 20,2 % aus Verbindlichkeiten wird das Anlagevermögen der Aktivseite finan-
ziert. 
 

 
 
 
 
Das Eigenkapital, das zum Bilanzstichtag mit 1.530.018,14 EUR ausgewiesen wird, sinkt durch 
den Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres von -948,24 EUR und die Korrekturen der Eröff-
nungsbilanz um -286.534,29 EUR. 
 
Die Eigenkapitalquote sinkt gegenüber dem Vorjahr von 55,8% auf 47,7%. 
 
Die nachträgliche Bilanzierung von Sonderposten hat deren Anteil auf 31,8% erhöht. Die Son-
derposten stellen einen Mischposten zwischen Eigen- und Fremdkapital dar und haben eigen-
kapitalähnlichen Charakter. Der Auflösungsbetrag der bestehenden Sonderposten in Höhe von 
27.115,76 EUR hat die Ergebnisrechnung verbessert. 
 
Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionsmaßnahmen haben sich um die 
planmäßige Tilgung von 38.333,21 EUR auf 552.121,39 EUR verringert. 
 
 
Weitere Verbindlichkeiten bestehen aus der Vorjahresabgrenzung, für die Anschaffung von 
beweglichem Vermögen und aus Verwahrgeldern. 
  

Passiva
€ % € % 

1. Eigenkapital 1.530.018,14    47,7% 1.817.500,67    55,8%
1.1 Allgemeine Rücklage 1.388.542,21    90,8% 1.632.096,36    89,8%
1.2 Sonderrücklagen -                      0,0% -                      0,0%
1.3 Ergebnisrücklage 142.424,17       9,3% 158.922,55       8,7%
1.4. Jahresüberschuss- Fehlbetrag 948,24 -              -0,1% 26.481,76         1,5%

2. Sonderposten 1.019.826,77    31,8% 781.150,65       24,0%
3. Rückstellungen 11.410,58         0,3% 550,58               0,0%
4. Verbindlichkeiten 647.746,63       20,2% 658.428,74       20,2%
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten -                      0,0% -                      0,0%
Summe Passiva 3.209.002,12    100,0% 3.257.630,64    100,0%

Bilanz 31.12.19 Bilanz Vorjahr 31.12.18
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7. Künftige Entwicklung 

7. 1 Ergebnisentwicklung 
Einflüsse auf die künftige Haushaltswirtschaft ergeben sich insbesondere aus dem politischen 
und gesamtwirtschaftlichen Umfeld, welches durch die Gemeinde nur bedingt gesteuert wer-
den kann. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Jahresabschlusses sind die wirtschaftlichen 
Folgen der Corona-Pandemie nicht absehbar. Die Gemeinde hat darauf nur geringen Einfluss. 
Wie auch auf Schul- und Kindergartenkosten, die weiterhin einen großen Anteil am jährlichen 
Haushalt haben werden. 
 
Die Gemeinde Meddewade plant kurzfristig weiter mit deutlichen Fehlbeträgen im Ergebnis-
haushalt. Die Abschreibungen können vorerst nicht erwirtschaftet werden. 
 
Die Hebesätze für die Realsteuern liegen im Landesdurchschnitt. Hier sind noch geringe Spiel-
räume vorhanden. 
 

7. 2 Vermögens-, Schulden- und Finanzentwicklung 
 
Da die Abschreibungen vorerst nicht erwirtschaftet werden, wird das Vermögen abnehmen. 
 
Investitionen werden auch zukünftig nur durch Kreditaufnahmen möglich sein, da liquide Mittel 
nicht in ausreichendem Maße vorhanden sind. 
 
 
 
 
Aufgestellt: 
Bad Oldesloe 25.06.2021 
 
 
 
 
 
 

Schulze-Weber  Karsten Bauer 
  Bürgermeister 
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